
Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 101 (2014)

Heft: 12: Drei Schweden = Trois Suédois = Three Swedes

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Recht

Verkehrsintensive
Nutzungen

Wie viel Ermessenspielraum
für die Gemeinden?

Schon lange ist, auch gestützt auf
voneinander abweichende Gutach-
ten, umstritten, wie weit eine Be-

schränkung des Parkplatzangebots
in Einkaufszentren und Parkgebüh-
ren geeignete Massnahmen seien, um
die Luftverunreinigung durch Mehr-
verkehr wirksam einzudämmen. Das

Bundesgericht hat indes wiederholt
entschieden, dass es sich bei Parkplatz-
Beschränkung und -Bewirtschaftung
um taugliche und zulässige Instru-
mente der verschärften Emissions-
Begrenzung handle. Entsprechend
drehten sich zahlreiche Prozesse um die

Höchstzahl der Abstellplätze. Nun ist

etwas Bewegung in die Sache gekom-
men, nachdem das Bundesgericht
dem Umstand eine entscheidende Be-

deutung beigemessen hat, dass eine
Gemeinde mit Zonenplan und öffent-
lichem Gestaltungsplan eine Zone
ausdrücklich für verkehrsintensive

Nutzungen ausgeschieden hat.

Emissionsbegrenzungen
Rechtlich ist in diesem Zusam-

menhang bei Art. u und 12 des Um-
weltschutzgesetzes (USG) anzuset-
zen: Luftverunreinigungen sind in
erster Linie durch Massnahmen an
der Quelle zu begrenzen, und zwar -
unabhängig von der bereits beste-

henden Umweltbelastung - so weit,
als dies technisch und betrieblich
möglich und wirtschaftlich tragbar
ist («Vorsorgeprinzip»). Verschärfte

Emissionsbegrenzungen sind dann

zu verlangen, wenn feststeht oder zu

erwarten ist, dass (hier massgebend)
eine Baute oder Anlage unabhängig
von einer allfälligen Vorbelastung
schädliche oder lästige Einwirkun-
gen verursacht.

Welcher Art die verschärften Emissi-
onsbegrenzungen sein können, legen

unter anderem die Massnahmenpläne
fest, die von den Kantonen nach
Art. 44a USG zu erlassen sind. Diese
können beispielsweise eine weiterge-
hende Beschränkung von Parkplatz-
zahlen vorsehen. Zwingend ist eine
Reduktion der Abstellplätze dann,
wenn ein Bauvorhaben in einem luft-
hygienisch übermässig belasteten Ge-
biet überdurchschnittliche Emissio-

nen auslöst.

Emissionsbegrenzung
durch Planung
Im hier angesprochenen Fall hat

eine Gemeinde mit einem öfFentli-
chen Gestaltungsplan, abgestimmt
aufeine gleichzeitig erfolgte Revision
des Zonenplans, ein Gebiet als künf-
tigen Einkaufsstandort von regiona-
ler Bedeutung ausgeschieden, in dem
Verkaufsflächen von mehr als 500 trZ
in einem planlich begrenzten Gebiet
und dort nur im Erdgeschoss und
(maximal zur Hälfte der Erdgeschoss-
fläche) im Unter- oder im Ober-
geschoss zugelassen sind. Vorausset-

zung ist weiter die Realisierung des

öffentlichen Verkehrsangebotes nach
den Vorgaben des Richtplans sowie
eine auf Dauer des jeweiligen Be-
triebs gesicherte Anbindung an den
öffentlichen Verkehr. Ausserhalb die-

ses Gebiets sind Verkaufsflächen von
mehr als 500 rM ausgeschlossen. Ge-
mäss Umweltbericht ist davon aus-

zugehen, dass auf dem Gemeindege-
biet auf diese Weise noch höchstens

10 000 m- zusätzliche Flächen für
verkehrsintensive Einrichtungen re-
alisiert werden können.

Gestützt auf diese Planung hat
die Gemeinde den Ersatzbau eines
Baumarktes bewilligt, der die Vorga-
ben des Gestaltungsplans eingehal-
ten hat und gestützt darauf die ur-
sprüngliche Parkplatzzahl beibehal-

ten durfte, obwohl diese von der
kantonalen Wegleitung nach oben
abweicht; der kantonale Massnah-

menplan empfiehlt die Anwendung
dieser Wegleitung.

Das Bundesgericht hat wie die
kantonalen Rechtsmittelinstanzen
entschieden, die Einhaltung des ver-
tretbaren Masses an erhöhten Emissi-

onswerten sei durch geeignete Mass-
nahmen gewährleistet (mit Standort-
und Flächenbegrenzung sowie der
Pflicht zur Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr), nachdem im
fraglichen Gebiet verkehrsintensive
Betriebe planerisch vorgesehen und

diese deshalb nicht als überdurch-
schnittliche Emittenten zu betrach-

ten sind; von einer zusätzlichen
Parkplatzbegrenzung durfte deshalb

abgesehen werden.

Offene Fragen
Am Urteil ist Kritik geübt wor-

den: Es lasse offen, welche Instru-
mente weshalb ein Abweichen vom
kantonalen Massnahmenplan recht-

fertigten und die Ermessensfreiheit
der Gemeinden vorrangig werden
liessen. Es könnten ihm deshalb
keine Anhaltspunkte für weitere Pia-

nungen entnommen werden. Unge-
klärt sei besonders, ob nach den pla-
nerischen Vorgaben zu leistende

Vorkehrungen als Massnahmen der

Vorsorge zu verstehen seien (die also

nur, aber immerhin so weit ergriffen
werden müssen, als sie technisch
und betrieblich möglich sowie wirt-
schaftlich tragbar sind), oder als ver-
schärfte Emissionsbegrenzungen -
ob also auch in solchen Spezialzonen
über die Vorsorge hinaus ein Mehre-
res verlangt werden müsse, wenn das

Gebiet lufthygienisch bereits über-

mässig belastet ist.
Es wird sich weisen, ob künftige

Bundesgerichtsurteile Klärung brin-

gen. Bereits ist ein zweites Urteil (des

Zürcher Verwaltungsgerichts) ergan-
gen, das die Bewilligung eines neuen
Baumarktes ohne erhöhte Parkplatz-
zahl aus vergleichbaren Gründen
bestätigt hat. Dieses Urteil ist jedoch
nicht ans Bundesgericht weitergezo-
gen worden.

Interessant ist die neue Entwich-
lung auf jeden Fall unter raumplane-
rischem Blickwinkel, wird doch be-

klagt, dass - oft nur eingeschossige

- Einkaufszentren am Rand des Sied-

lungsgebietes dem Landverschleiss
Vorschub leisten und zur uner-
wünschten Entmischung der Orts-
kerne beitragen. Allenfalls könnten
Gemeinden durch geschickte Pia-

nung Bauland näher am Zentrum
gezielt auch für kundenintensive An-
bieter attraktiv machen.
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